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Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften haben 

über sechs Millionen Mitglieder. Sie vertreten die Interessen der abhängig Beschäf-

tigten und ihrer Angehörigen sowie Seniorinnen und Senioren auch in ihrer Rolle als 

Krankenversicherte und damit als Patientinnen und Patienten. Vor diesem Hinter-

grund werden Regelungsentwürfe bewertet. 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Beitragsentlastung der Versicherten in der Ge-

setzlichen Krankenversicherung wird zur paritätischen Beitragssatzfinanzierung zu-

rückgekehrt. Damit wird eine langjährige Forderung des DGB und seiner Mitglieds-

gewerkschaften erfüllt. 

Seit dem Aussetzen der paritätischen Beitragsfinanzierung in der GKV haben die Ar-

beitgeber über 50 Milliarden Euro gespart. Rücklagen der gesetzlichen Krankenkas-

sen wurden so vielfach aus den Arbeitnehmer-Zusatzbeiträgen finanziert. Eine 

Rückzahlung an die Beitragszahler oder den Gesundheitsfonds wären ein Kick-

Back-Geschäft zugunsten der Arbeitgeber. 

Der Koalitionsvertrag der aktuellen Regierungskoalition enthält viele Vereinbarun-

gen, die zusätzliche Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen erfordern können. 

Daher fordert der DGB, dass die Rücklagen der gesetzlichen Krankenkassen sowohl  
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der Beitragssatzstabilität als auch der Versorgung zugutekommen müssen. 

Der Gesetzesentwurf beschreibt einen ersten Schritt in die richtige Richtung, die un-

gerechte Belastung der abhängig Beschäftigten gegenüber den Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgebern abzubauen. Jedoch sind die beschriebenen Instrumente teilweise 

ungeeignet oder nicht weitreichend genug. 

Der DGB bewertet die vorliegenden Anträge der Bundestagsfraktion angesichts der 

gemeinsamen Themen insgesamt mit dem Gesetzentwurf. 
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Bewertung 

 

Die gesetzliche Krankenversicherung bietet eine umfassende Gesundheitsversor-

gung für alle Mitglieder und Familienversicherten der gesetzlichen Krankenkassen. 

Ihre Leistungsfähigkeit und finanzielle Stabilität sind auf Grund der positiven Lohn-

entwicklung und der umsichtigen Finanzplanung der Sozialpartner in der sozialen 

Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenkassen gesichert. Die Mitgliederzahlen 

und Beitragseinnahmen entwickeln sich positiv. Der Gesundheitsfonds und ein gro-

ßer Teil der Krankenkassen konnten erhebliche Rücklagen aufbauen. Damit besteht 

das Potential, künftige Kostensteigerungen abzufedern und in eine qualitativ höher-

wertige Versorgung vor Ort zu investieren. 

Der Gesetzesentwurf hat die formulierten Ziele, „dass die Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenversicherung von Arbeitgebern und Versicherten paritätisch getragen, die 

Beitragsbelastung der Selbstständigen mit geringem Einkommen spürbar gesenkt, 

Beitragsschulden aus ungeklärten Mitgliedschaftsverhältnissen bereinigt und ein 

Teil der Überschüsse und Finanzreserven der Krankenkassen, die aus Beitragsmit-

teln erzielt wurden, den Beitragszahlern wieder zugutekommen und für Beitrags-

senkungen und Leistungsverbesserungen genutzt werden.“ Ebenfalls soll die sozi-

ale Absicherung von ehemaligen Soldatinnen und Soldaten auf Zeit verbessert 

werden. Als Entlastungsspielraum wird eine Beitragsentlastung von ca. 8 Mrd. Euro 

in Aussicht gestellt. Außerdem soll die soziale Absicherung von ehemaligen Solda-

tinnen und Soldaten auf Zeit verbessert werden. 

 

1. Paritätische Finanzierung des Zusatzbeitrages 

Ab dem 1. Januar 2019 sollen die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung 

wieder in gleichem Maße von Arbeitgeberinnen und Arbeitsgebern sowie Versicher-

ten, vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, inklusive Rentnerinnen und 

Rentnern bzw. Rentenversicherung getragen werden. Der bisherige Zusatzbeitrag 

wird paritätisch finanziert. 

Damit kommt das Bundesministerium für Gesundheit einer langjährigen Forderung 

des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften nach. So werden die Kosten für die 

Gesundheitsversorgung in unserer Republik wieder gerechter getragen.  

Doch insgesamt ist die Finanzierung der Gesundheitsausgaben nicht gerecht zwi-

schen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern aufgeteilt. Zum einen wurden in den vergangenen Jahrzehnten viele ehema-

lige Leistungen für gesetzlich Krankenversicherte aus der GKV ausgegliedert, z. B. 
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Zahnersatz für Erwachsene oder die Pflegeversicherung. Während die Pflege in ei-

nen neuen Sozialversicherungszweig überführt wurde, müssen Dienstleistungen, 

Arzneimittel sowie Heil- und Hilfsmittel zunehmend durch die abhängig Beschäftig-

ten privat getragen werden. Im Jahr 2016 waren dies bereits 46,920 Mrd. Euro. Bis 

zum Jahr 2022 wird die jährliche Gesamtsumme der privaten Zusatzaufwendungen 

auf bis zu 52,203 Mrd. Euro steigen, wenn hier nicht politisch gegengesteuert wird. 

Diese Zahlen zu den weiteren Belastungen der Arbeitnehmer-Haushalte durch GKV-

bedingte Ausgaben verdeutlichen, dass hier eine größere Entlastung notwendig ist. 

Gleichzeitig ist die finanzielle Benachteiligung der abhängig Beschäftigten ein 

strukturelles Ergebnis der Unterrepräsentanz in den Gesetzgebungsorganen sowie 

in den Institutionen des SGB V und seiner Nebengesetze. 

Daher fordert der DGB ein Versicherten-Stärkungsgesetz in der GKV, in dem die fi-

nanziellen Lasten und Entscheidungskompetenzen in der GKV gerechter geregelt 

werden. Dabei gilt es u. a., sorgsam zwischen staatlichen Aufgaben, die aus Steu-

ern finanziert werden müssen, und Sozialversicherungsaufgaben, die aus Beiträgen 

zu finanzieren sind, zu trennen. Das gilt beispielsweise für die Investitionskosten 

der Krankenhäuser, die laut Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) von den Län-

dern zu finanzieren sind. Gleichzeitig müssen die gesamtgesellschaftlichen Leistun-

gen, die den gesetzlichen Krankenkassen vom Gesetzgeber übertragen worden 

sind, zuverlässig über Steuerzuschüsse gegenfinanziert werden. Denn heute tragen 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über ihre Arbeitsplätze bzw. den darauf 

gründenden Sozialversicherungsbeiträgen weit überwiegend die Gesundheitsausga-

ben in Deutschland. 

Der DGB fordert zudem die Erfüllung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Einfüh-

rung von durchschnittlichen Beiträgen zur Gesetzlichen Krankenversicherung für die 

Bezieher von ALG II aus Steuermitteln.   

Längerfristig strebt der DGB die Einführung der Bürgerversicherung in der GKV an, 

mit einer Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze und der Verbeitragung anderer 

Einkommensarten.   

 

2. Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für Selbstständige 

Hauptberuflich Selbstständige zahlen ihre Beiträge zur gesetzlichen Krankenversi-

cherung auf Basis einer Mindestbeitragsbemessungsgrundlage. Diese wird anhand 

der Bezugsgröße jährlich angepasst. Der Mindestbeitrag entspricht bisher dem 

40. Teil dieser Bezugsgröße. 

Der DGB stellt klar, dass die gesetzlichen Krankenkassen ursprünglich solidarische 

Einrichtungen der abhängig Beschäftigten sind. Der rechtliche Rahmen wurde so 
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verändert, dass bis 2013 immer mehr Selbstständige auf dem Arbeitsmarkt erschie-

nen. Diese „Selbständigen“, wie ehemalige Ich-AGen, Solo-Selbstständige, 

Crowdworker, Scheinselbstständige etc., haben sich als erheblich schutzbedürftiger 

als die „alten“ Unternehmerinnen und Unternehmer erwiesen. Der einkommens-

schwächere Teil dieser „Selbständigen“ wurde Mitglieder der gesetzlichen Kran-

kenkassen. 

Der DGB kommt wie andere zu dem Schluss, dass die prekären Selbstständigen 

dringend verbesserter sozialer Absicherung bedürfen. Es gilt, das Dilemma aufzulö-

sen, dass wir zum einen Selbstständige mit geringem Einkommen absichern, zum 

anderen aber auch die Solidargemeinschaft GKV vor Überforderung durch die Fol-

gen von Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik schützen müssen. Nicht länger dürfen die 

sozialpolitischen Probleme politisch gewollter Selbstständigkeit den abhängig Be-

schäftigten aufgebürdet werden. 

Es gäbe so mehr soziale Sicherheit für die Selbstständigen, Entlastung der Arbeit-

nehmer – und die Übernahme sozialpolitischer Verantwortung durch den Gesetzge-

ber. Der DGB begrüßt die Absenkung der Mindestbemessungsgrenze für Beiträge 

hauptberuflich selbstständig Erwerbstätiger, die Mitglieder der gesetzlichen Kran-

kenversicherung sind. Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Umsetzung der Absen-

kung der Beitragsbemessungsgrundlage zum 01. Januar 2019, die einer zeitnahen 

Entlastung der betroffenen dienen soll, ist zu begrüßen. Als Berechnungsgrundlage 

der Beiträge von Selbstständigen sind analog der Berechnungsgrundlage für Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer ausschließlich die eigenen Einkünfte aus der Er-

werbstätigkeit, nicht aber zum Beispiel die der Bedarfsgemeinschaft zugrunde zu 

legen. Gesetzliche Krankenkassen sind dahin gehend zu verpflichten, dass für 

Selbstständige, die ihrer Pflicht zur Beitragszahlung verspätet nachkommen, auch 

im Falle von Beitragsschulden alle Leistungen bereitgestellt werden. Die eingehen-

den Beiträge sind zunächst mit dem laufenden Beitrag zu verrechnen und erst da-

nach sollen damit die aufgelaufenen Beitragsschulden bedient werden. 

Zudem ist eine ergänzende Regelung zu verabschieden, nach der auch Studieren-

den für die volle Dauer ihres Studiums von einer abgesenkten Beitragshöhe der ge-

setzlichen Krankenversicherung erfasst werden. Gegenwärtig endet diese Grenze 

mit dem Erreichen des 25. Lebensjahres. Viele Studierende sind zu diesem Zeit-

punkt jedoch noch nicht am Ende ihres Studiums angelangt und können somit den 

Beitragsanstieg im Falle des Wechsels in die freiwillige Krankenversicherung nur 

schwer bewältigen. Um diese Personen vor einer drohenden Prekarisierung wäh-

rend des Studiums zu schützen und zugleich die Nachhaltigkeit der sozialen Siche-

rungssysteme zu gewährleisten, ist neben einer Streichung der Regelaltersgrenze 
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von 25 Jahren auch ein ausgleichender Nachweis über die kontinuierliche Erbrin-

gung von Studienleistungen durch Personen, die älter als 25 Jahre sind und den 

Studierendenstatus besitzen, sinnvoll.  

 

3. Maßnahmenpaket zur Reduzierung der Beitragsschulden 

Um die bereits bestehenden Beitragsschulden zu reduzieren, will das Bundesminis-

terium für Gesundheit, dass die gesetzlichen Krankenkassen ihre Mitgliederbe-

stände um „ungeklärte und passive“ Mitgliedschaften und damit verbundene Bei-

tragsschulden bereinigen. Die dafür erhaltenen RSA-Zuweisungen müssen an den 

Gesundheitsfonds zurückgezahlt werden. 

Die rückwirkende Wirkung ab 1. August 2013 der aufzuhebenden Mitgliedschaften, 

die auf gesetzlicher Grundlage fortgeführt werden, lehnt der DGB vollständig ab. 

Verlässlichkeit ist im Bereich der sozialen Sicherung eine unerlässliche Grundlage. 

Anfang dieses Jahres meldeten die Medien einen neuen Rekord bei der Höhe der 

Beitragsschulden in der Gesetzlichen Krankenversicherung von etwa 8,21 Mrd. 

Euro. Im Jahr 2011 lagen die die Beitragsschulden der Versicherten noch bei 1 Mrd. 

Euro, 2013 bei 2,1 Mrd. Euro und 2015 sind sie auf 3,24 Mrd. Euro gestiegen. 

Durch die eingefrorenen Arbeitgeber-Beiträge belastet dies allein die Versicherten – 

zusätzlich zu weiteren Faktoren. Gesetzliche Krankenkassen sprechen von weiter 

steigenden finanziellen Belastungen: zum einen, weil die Anzahl der Nichtzahler 

weiter ansteigt, zum anderen, weil die Rückstände der bislang säumigen Mitglieder 

weiter anwachsen. Eine „Bestandsbereinigung“ um Versicherte, die seit Jahren we-

der Beiträge gezahlt noch Leistungen beansprucht haben, wie sie der Gesetzesent-

wurf vorsieht, ist für sich genommen eine sinnvolle Sache. Manchmal melden sich 

deutsche Migranten, die ins Ausland abwandern, nicht bei ihrer Krankenkasse ab. 

Aber damit wird lediglich ein kleiner Teil der Beitragsschulden adressiert. Skandalös 

ist aus Sicht des DGB eine rückwirkende Bereinigung der letzten fünf Jahre mit ent-

sprechender Rückwirkung auf die Auszahlungen des Gesundheitsfonds an die ge-

setzlichen Krankenkassen. Verlässliche Sozialgesetzgebung sieht anders aus. Man 

möge sich nur vorstellen, der DGB würde die rückwirkende Wiederherstellung der 

paritätischen Beitragszahlung fordern – für die letzten fünf Jahre.  

Bereits seit einigen Jahren sind vor allem Selbständige, die ihre Krankenversiche-

rungsbeiträge nicht zahlen (können), immer wieder Thema sozialpolitischer Debat-

ten – auch nach der letzten Gesetzesänderung. In den meisten Fällen überweist der 

Arbeitgeber die Mitgliedsbeiträge an die gesetzlichen Krankenkassen. In Rückstand 

geraten können zumeist nur Selbstzahler. Daher sind vor allem gering verdienende 

Selbständige davon betroffen, insbesondere Solo-Selbständige. 
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Derzeit sind etwa 1,9 Millionen Selbstständige Mitglieder gesetzlicher Krankenkas-

sen. Hinzu kommen 830.000 dort Familienversicherte. Ca. 1,5 Millionen sind Kun-

den privater Krankenversicherungsunternehmen (PKV-Unternehmen) im Geschäfts-

feld Krankenvollversicherung, zusätzlich 450.000 Familienangehörige. Damit liegen 

die Anteile der Krankenversicherungssysteme bei 57 Prozent (GKV) zu 43 Prozent 

(PKV).  

Die aktuellen Veröffentlichungen zu den Beitragsschulden der Unternehmen mit Be-

schäftigten, den Arbeitgebern, benennen in diesem Zusammenhang leider keine 

neuen Zahlen. Im Jahr 2013 betrugen diese immerhin ebenfalls 2,4 Mrd. Euro. Ins-

gesamt könnte eine Lösung, die nicht zu Lasten der abhängig Beschäftigten geht 

eine Entlastung von 0,75 Beitragssatzpunkten mit sich bringen. 

Der DGB fordert eine Entlastung der GKV von den Beitragsschulden. Sowohl Versi-

cherte als auch Arbeitgeber haben diese Schulden gegenüber der Solidarkasse der 

gesetzlichen Krankenkassen angehäuft. In erster Linie handelt es sich jedoch um 

Schulden aus selbständigem Wirtschaften aufgrund von struktur- und arbeitsmarkt-

politischen politischen Entscheidungen.  

Daher fordert der DGB: Können die Beitragsschulden nicht durch die gesetzlichen 

Krankenkassen eingezogen werden, wirkt der Staat über Steuerzuschüsse an die 

Kassen als Ausfallbürge, um die Solidargemeinschaft von den Auswirkungen der 

staatlichen Struktur- und Arbeitsmarktpolitik zu entlasten. Die Beseitigung der Bei-

tragsschulden soll realistischer Weise schrittweise erfolgen.  

Für den einzelnen Beitragsschuldner kann zudem eine rückblickende Betrachtungs-

weise, die die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Selbständigen mit 

schwankenden Einkünften bei der Bemessung der geschuldeten Beiträge berück-

sichtigt (siehe oben unter 2.), dazu beitragen, unzumutbar hohe Beitragsschulden 

erst gar nicht entstehen zu lassen. Im Falle von nicht erwerbstätigen EU-Bürgerin-

nen und Bürgern ist gesondert darauf zu achten, dass diese nicht mit der Gruppe 

der sich zeitlich nur befristet in Deutschland aufhaltenden Saisonarbeiterinnen- und 

Arbeitern vermischt werden. Während letztere in der Regel nach Ende ihrer saisona-

len Tätigkeit in ihr Herkunftsland zurückkehren und somit keinen dauernden An-

spruch der sie versichernden Krankenkasse auf Pauschalen aus dem Risikostruktur-

ausgleich begründen, sind nicht erwerbstätige EU-Bürgerinnen und EU-Bürger 

dauerhaft darauf angewiesen, einen verlässlichen und kontinuierlichen Anspruch 

auf Sozialversicherungsleistungen realisieren zu können.  
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4. Abschmelzen von Finanzreserven zur Entlastung der Beitragszahler 

Um die geplante finanzielle Entlastung der Beitragszahler zu erreichen, sieht der 

Gesetzesentwurf mehrere Reformmaßnahmen zur Abschmelzung von Finanzreser-

ven zur Entlastung der Beitragszahler vor. Die Entlastung insbesondere der abhän-

gig Beschäftigten von Kosten der Gesundheitsversorgung insgesamt ist dringend 

geboten. 

Angesichts der Kostensteigerungen durch Vereinbarungen im Koalitionsvertrag und 

der notwendigen Rückstellungen für Versorgungszusagen sowie gebotene Liquidi-

tätsreserven, muss dies jedoch sehr vorsichtig erfolgen. 

Es gehört zu den Kernkompetenzen der sozialen Selbstverwaltung, d. h. der Ver-

waltungsräte, der gesetzlichen Krankenkassen über die Verwendung von Finanzmit-

teln zu entscheiden. Einen Eingriff des Gesetzgebers lehnen wir ab. Die vom Ge-

setzgeber erzwungene Beitragssatzsenkung ist ein einseitiger staatlicher Eingriff die 

Autonomie der Selbstverwaltung. Damit setzt das BMG seinen – nicht zuletzt durch 

Selbstverwaltungsstärkungsgesetz – eingeschlagenen interventionistischen und 

selbstverwaltungs-feindlichen Kurs fort. 

Die Rücklagen sind seit Einführung der Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge weitgehend 

allein von den Versicherten aufgebracht worden, während die Arbeitgeber-Beiträge 

eingefroren waren. Wenn jetzt die Rücklagen zur Senkung der zukünftig wieder pa-

ritätisch finanzierten Beiträge genutzt werden, handelt es sich um eine Kick-Back-

Regelung zugunsten der Arbeitgeber, die allein die Versicherten, vor allem die Ar-

beitnehmer, bezahlen werden. 

Der DGB befürchtet, dass auf diese Weise der Preiswettbewerb zwischen den ge-

setzlichen Krankenkassen politisch angeheizt wird, in dem die Zusatzbeiträge wei-

ter gespreizt werden. 

Die gesetzlich Versicherten wägen Beitragssätze und Versorgungssicherheit zuguns-

ten einer qualitativ verbesserten Versorgung ab. Damit die dazu vereinbarten Rege-

lungen im Koalitionsvertrag wirksam umgesetzt werden können, ist die Finanzie-

rung aus den Mitteln der GKV sicherzustellen.  Daher fordert der DGB, dass die 

gesetzlichen Krankenkassen die über die notwendige Reserve von 1,5-fache der 

Monatsausgabe hinausgehenden Finanzmittel auch in bessere Versorgung investie-

ren dürfen. Der DGB fordert darüber hinaus eine Änderung des § 140 SGB V, damit 

den gesetzlichen Krankenkassen wieder die Gründung und der Ausbau von Eigen-

einrichtungen erlaubt wird. Dadurch können insbesondere in strukturschwachen, 

von Unterversorgung bedrohten Gebieten Krankenkassen erheblich zum Wohle der 

Menschen in nachhaltige Versorgungsstrukturen investieren. 
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Durch das Gesundheits-Modernisierungsgesetz von 2004 müssen die Bezieherinnen 

und Bezieher von Betriebsrenten den vollen Beitragssatz für die Kranken- und Pfle-

geversicherung für die Betriebsrenten entrichten. Die Betriebsrentner haben für den 

Zeitraum von zehn Jahren insgesamt einen Beitragssatz von ca. 19 Prozent auf ihre 

Betriebsrente allein zu tragen. Damit wird die von vielen erwartete Gesamtverzin-

sung auf ihre eingezahlten Beiträge deutlich geschmälert. Viele Betriebsrentner sind 

zudem von einer doppelten Verbeitragung bei der Zahlung von Beiträgen zur Kran-

ken- und Pflegeversicherung bei Pensionskassen und Direktversicherungen und 

noch einmal bei der Auszahlung der Betriebsrenten betroffen. 

Dies wird von vielen Betriebsrentner seit 2004 verständlicherweise als ungerecht 

empfunden. 

Angesichts der vom BMG festgestellten überquellenden Finanzen der gesetzlichen 

Krankenkassen sollten statt einer Senkung der Beitragssätze zunächst die offen-

sichtlichen Ungerechtigkeiten wie die Doppel- und Vollverbeitragung von Betriebs-

renten endlich beendet und zu der vor 2004 geltenden Regelung der hälftigen Ver-

beitragung zurückgekehrt werden. Dies wäre gleichzeitig ein wichtiger Beitrag, um 

die Attraktivität der betrieblichen Altersversorgung zu erhöhen und sie damit zu 

stärken. 

Wir begrüßen und unterstützen ausdrücklich diesbezügliche aktuelle Vorstöße aus 

der SPD und der CDA. 

Der DGB kritisiert zudem den in den Gesetzesentwurf aufgenommenen Bezug zum 

Greifen der Abbaumechanismen nach einer RSA-Reform ab dem Jahr 2020. Mit der 

Ankündigung einer RSA-Reform ohne eine zumindest in Grundsätzen vorhandenen 

Skizzierung eines inhaltlichen Fahrplans einer solchen Reform wird den gesetzlichen 

Krankenkassen und damit den Versicherten in Verbindung mit dem oben genann-

ten Ziel des Abschmelzens der Finanzreserven weder Planbarkeit Stabilität vermit-

telt. Diese politischen Kriterien sind für die Ausgestaltung einer verlässlichen und 

gerechten Gesundheitsversorgung jedoch unerlässlich.  

 

5. Altersrückstellungen der Krankenkassen 

Die geplante Harmonisierung der Regelung zum Deckungskapital für Altersrückstel-

lungen mit dem Versorgungsrücklagegesetz des Bundes wird begrüßt. 
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6. Bessere soziale Absicherung von ehemaligen Soldatinnen und Soldaten auf Zeit 

in der gesetzlichen Krankenversicherung  

Der DGB begrüßt die in den Gesetzesentwurf aufgenommene geplante Schaffung 

eines einheitlichen Zugangs für ehemalige Soldatinnen und Soldaten auf Zeit zur 

gesetzlichen Krankenversicherung. Hierzu wird ein Beitrittsrecht zur freiwilligen Ver-

sicherung ebenso wie eine Zusage auf Bezug von Zuschüssen zu den Krankenversi-

cherungsbeiträgen, die anstelle der bisherigen Beihilfe gezahlt werden sollen, ver-

ankert.  

 


